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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §437 Abs3;

ASVG §449 Abs1;

Rechtssatz

Auch bei der Entscheidung nach § 437 Abs. 3 ASVG ist die Aufsichtsbehörde an den allgemein die Aufsicht nach dem

ASVG bestimmenden Aufsichtsmaßstab gebunden und kann den zu beurteilenden Beschluss des Verwaltungskörpers

des Versicherungsträgers nur wegen eines Verstoßes gegen Rechtsvorschriften oder gegen den Grundsatz der

Zweckmäßigkeit in einer wichtigen Frage aufheben; bei der Prüfung der Zweckmäßigkeit in einer wichtigen Frage ist

zudem zu berücksichtigen, dass durch die Aufsichtstätigkeit in das Eigenleben und die Selbstverantwortung des

Versicherungsträgers nicht unnötig eingegri;en werden soll (Hinweis zur Einschätzungsprärogative der Organe der

Selbstverwaltung und zum Maßstab der groben Verfehlung von gesetzlichen Zielvorgaben auf E 18.12.2003,

2002/08/0107).
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